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II- 42[;2 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft 
ZL. 53 .. 509-G/72 v/ien, am 5 .. Juli 1972 

~f6/ !,.ß. 
1i 0 a n t wo .. r tun.ß. zu 1Jt1 jJ. 

. . Prls. asrt.J.L .. JuJL1972 
der schriftlichen parlamentarischen AnfraG~ der Abßeordneten 
zum Nationalrat Dro Leitner und Genossen (OVP) , Nro 471/J, 
vom 300 Mai 1972, betreffehd Baugründe aus dem Besitz der 
Österreichischen Bundesforsteo 

I 
1 
f 

Die Fragesteller woisen darauf hin, daß aue dem Grund-
besitz der Österro Bundesforste bisher zahlreiche Baugründe 
für Siedlungszwecke abgetreten 1--rurden und zur uberbrücl>::ung 
des lange Zeit in Anspruch nehmenden Genehmigungsvorfahrens 
für solche Grundabtretungen vielfach Baupachtverträge abGeschlos­
sen ~~deno Von dieser Pr~~is soll nun aber abgegangen werden .. 
Sie stellen in diesem Zusammenhang folgende 

A_~fraf1je : 
10) Entspricht es den Tatsachen, daß die BundesfoI'ste keine 

Baupachtverträge mohr abschließen dürfen? 
2 0) irlenn ja, warum? 
30) Sind Sie bereit, dafür Sorge zu tragen, daß dio bewährte 

Praxis der Baupachtvertragsabschlüsse wiedor eingeführt 
wird? 

40) Sind Sie auch bereit, dafür einzutreten, daß die Österro 
Bundesforste im verstärkten Umfang Siedlungsgebiete bzwo 
Einzelbaugründe zur Verfügung stelJ.en? 

A n ··t w <? .. r t : 

Der Nationalrat, der gemo Art .. 42 Abs .. 5 B-VG zur Verfü­
gung über Bundesvermögen zlwtändig ist, hat im Artikel IX 
des Bundesfinanzgesetzos den Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt, innerhalb bestimmter Grenzen über unbewegliches 
Bundesvermögen zu verfügeno So ferne diese Grenzen überschrit­
ten werden, darf jede solche V~rfügung der Zustimmune; des 
Nationalrates in Form eines Gesetzesbeschlusses. In der Praxis 
bedeutet dies, daß bei jeder Grundabtretung der ÖsterroBundes­
forste an das Bundesministerium für Finanzen herangetreten 
werden muß, das entwedor im Rahmen seiner Ermächtigung selbst 
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die Zustimmung erteilt oder im Wege einer Regierungsvorlage 
die Zustimmung des Nationalrates in Form eines Gosetzosbe­
schlusses beantraGto Es ist richtiG, daß dieser \,reg in der 
Regel längere Zeit in Anspruch nimmt, zUl'nal zahlreiche Unter­
laGen beschafft und vorgelegt werden müsseno 

In den vergangenen Jahrzehnten ~rurden nun bei der Abtretung 
ven Baugründen für Siedlungszwecke manchmal sogenamlto Baupacht­
verträge abgeschlossen, um den Kauf1'lerbern den soforticen Bau­
beginn zu ermöglicheno 

z..u 1 .. : 

. Das Bund.esministerium für Finanzen hat mit Kr-laß VO:!l1 

9 .. 301972 der Generaldirektion der Österre Bundesforste mit­
ßeteilt, daß künftighin Baupachtverträge nicht mehr abgeschlos­
sen werden dürfeno Ausnahmen dürfen nur dann gemacht i'JOrden, 
1rlGnn als Bestandnehmer Bedienstete csr Österro Bundesforste 
auftret8n und eine echte soziale Berücksichti8~ngswürdigkeit 
sowie eine betriobswirtschaftliche Notwendigkeit zum. Abschluß 
eines solchen Vertrages (zDBo Seßhaftmachung von Forstarbeitern) 
gegeben und einige 1rIeitere Bedingungen erfüllt sindo In diesen 
Ausnahmefällen 't'lird aber bereits im Baupachtvertrag der spätere 
Verkauf der Grundfläche vorgüsehen~ zu dem dann die Zustimmung 
des Bundesministeriums für Finanzen einzuholen ist,. 

Zu 2".i. 

Diesem Erlaß liegt die Überlegung zugrunde, daß durch die 
Errichtlli~g eines Gebäudes über ein Grundstück prru(tisch bereits 
sO~!Git verfügt wird. daß gleichs.am vollendete Tatsachen geschaffen 
~!Grden und in späterer Zeit eine andere Regelung als ein Verkauf 
des Grundstückes kaum mehr in Frage kommen kanna Durch Baupacht­
verträge, deren Abschluß durch die Österro Bundesforste bisher 
auf Grund einer im Jahre 1937 getroffenen Regelung erfolgte, 
wird daher jevmiJ.s ein Präjudiz r;eschaffen bzvr .. werden dadurch 
die bestehenden Bestimmungen betreffend die Verfüßung über un­

bewegliches Bundesvermögen nicht voll berücksic~tiGt~ 
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Abc;esehen davon, daß diese AngeleGonheit in die Kompetenz 

des Bundesministeritms für Finanzen fällt, ist zu befierken, daß 

die bereits angeführtem Überlegungen ein Abßehen von der bisherigen 
Übung notwendig erscheinen lasseno In den Fällen, bei denen es 
im betrieblichen Interesse der Österro Bundesforste gelegen ist, 
(zoB o Seßhaftmachung von Forstarboitern), ist der Abschluß von 
Baupachtverträgen mit Bediensteten der Österro Bundesforste auch 

künftighin möglicho Im übricen hat das Bundesministerilm für 
Finanzen in seinem Erlaß vom 90301972 die Interessen der sonstigen 
Kaufwerber, die möglichst bald mit der Bauführung beginnen wollen, 
dadurch berücksichtigt, daß es sich grundsätzlich bereit erklärte, 
in drinGenden Fällen Kaufanträgo auch dann umgehend zu überprüfen 

und gegebenenfalls zu genehmigen, vJGnn noch nicht alle UJiterlagen 
(insbesondere verbücherunr;sfähige Vormessungsurkuncle) vorliegeno 
Voraussetzung für eine f.lOloht. beschleunigte Durchführung ist, daß 
dor Vork3..u."f im Einzelfall nicht einer gesetzlichen Ermächtigung 
bedarf .. 
Zu 4 .. : " 

an Cl ~"->:III I 

Von den Österro Bundesforsten '",erden bereits seit Jahren 
geeignete Grundflächen (insbesondere in Tallagen) für Siedlungs­
zwecke verkauft, desgleichen für Straßon- und Y...raftvlorksbauten, 
Industriez"wecke Uo ä 0 • \oJolohen UmfanG diese Grunc18.btreti~ll1gon haben, 
ist daraus zu ersehen, daß von den Östorro Bundesforston im Jahre 

1971 Gruw'!flächen im Horte von S 35,;o87fo 104 abßegeben vntrdeno 
Von diC:fJem BetraG entfällt ein Gro"ßteil auf Siedlungs20Tündeo 

Die Öste:cro B1lnClASforste vJerden auch in Zukunft -. allerdings 
nur im Rahmen der bctrinhli r.hpn Nc)C;l i.r.hkA:iJ;0u '- (}rund ~ür 
Siedlungszwecke abtreteno 

Soweit es sich jOQoch um Flächen handelt, die in der Natur 
oder nach dem Katasterstand \-lald sind und sO!:!lit dem Forstz1'lang 
1Autcrliegen, dürfen sie für Bauz1'18cke nur herangezoger: v!Orden, 
",enn ein3 Roclul1.gsbe,olilligung erteilt "\"lirdo Die Forstbehörde kann 
eine ROdungsbel"rilligung abcr nur dann eT.tcileu, \'IC!Ul eiYl öffent­

liches Interesse an der Rodung nachgm'liesGn vrur,le, etas Gebcn~ " _, 
über de::l im Forstgesef~ verar-"-"'-\:erten öffentlichen Intoresse an 
der Halderhaltung überHiegto 

Der Bundesminister: 

..... 

. :, ~ '.' 
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